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N A C H R I C H T E N  I N  K Ü R Z E

PERSONALIA

ARZT ALS ARBEITGEBER

Hepatitis B: Impfvorschriften 
beachten, Infektionen vermeiden!

Hepatitis-Erkrankun-
gen sind nach wie vor die
häufigste berufsbedingte
Infektionskrankheit beim
medizinischen und zahn-
medizinischen Personal.
Unfallverhütungsvorschrif-
ten und die Fürsorge-
pflicht verpflichten den
Arbeitgeber, dafür zu sor-
gen, daß ein Infektionsri-
siko für seine Angestell-
ten so weit wie möglich
ausgeschlossen wird.

So hat der Arbeitgeber
„sicherzustellen, daß die
Beschäftigten über die für
sie in Frage kommenden
Maßnahmen zur Immuni-
sierung bei Aufnahme der
Tätigkeit und bei gegebe-
ner Veranlassung unter-
richtet werden. Die im
Einzelfall gebotenen Maß-
nahmen zur Immunisie-
rung sind im Einverneh-
men mit dem Arzt, der die
arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchung durch-

führt, festzulegen. Die Im-
munisierung ist für die
Beschäftigten kostenlos
zu ermöglichen.“ So steht
es in § 4 der Unfallverhü-
tungsvorschrift Gesund-
heitsdienst (VBG 103).

Nach den Durchfüh-
rungsanweisungen zu die-
ser Vorschrift muß der Ar-
beitgeber die Beschäftig-
ten in für sie verständli-
cher Form auf die ver-
schiedenen Immunisie-
rungsmethoden, insbe-
sondere auf Zuverlässig-
keit und Dauer der
Schutzwirkung sowie et-
waige Komplikationen,
hinweisen.

Lehnen Beschäftigte
die Impfung ab, sollte dies
schriftlich dokumentiert
und durch Unterschrift
der bzw. des Beschäftig-
ten bestätigt werden. Eine
solche Bestätigung kann
z.B. wie das Muster oben
rechts aussehen.

Die Ärztekammer Nord-
rhein rät Ärztinnen und
Ärzten, die Arbeitgeber
sind, entsprechende Un-
terrichtungen unverzüglich
nachzuholen, wenn diese
bisher noch nicht stattge-
funden haben. Auch bei
den neuen Auszubilden-
den sollten sie die Impf-
schutzbestimmungen streng
beachten. Nachlässigkei-
ten in diesem Bereich kön-
nen zu erheblichen Scha-
densersatzforderungen (Be-
handlungskosten,Verdienst-
ausfall, Schmerzensgeld
etc.) führen.

Neben der Impfung kön-
nen die bekannten Infek-
tionsschutz-Maßnahmen,
die auf keinen Fall ver-

nachlässigt werden dür-
fen, Hepatitis-Erkrankun-
gen verhindern.

Zu den Infektions-
schutz-Maßnahmen siehe
zum Beispiel Merkblatt M
612 der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheits-
dienste und Wohlfahrts-
pflege (BGW), Seite 7, zu
beziehen über die Ärzte-
kammer Nordrhein, Ter-
steegenstr. 31, 40474 Düs-
seldorf (Tel. 0211/4302-
395, Frau Schoeller). Tele-
fonische Auskunft zu be-
rufsbedingten Infektio-
nen, insbesondere Maß-
nahmen nach einer even-
tuellen Infektion, gibt die
BGW-Bezirksverwaltung
unter 0221/3772-0. ÄKNo

Dr. med. Carl Bruno
Bloemertz (76), Facharzt
für Chirurgie/Unfallchir-
urgie, freischaffender Ma-
ler, Grafiker und Galerist
aus Wuppertal-Barmen,
Professor für bildende
Künste ehrenhalber (Ita-
lien), erhielt in Anerken-
nung seines ärztlichen,
wissenschaftlichen, künst-
lerischen und gemeinnüt-
zigen Wirkens das vom
Bundespräsidenten ver-
liehene Große Verdienst-
kreuz des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik.

HC

Ich, , 
Name der/des Beschäftigten

bin heute ausführlich über die Risiken einer Hepatitis B
Infektion (Leberzirrhose, chronische Infektion u.a.) auf-
geklärt worden.

Mir ist angeboten worden, kostenlos aktiv gegen Hepa-
titis B immunisiert zu werden. Trotz der Aufklärung
nehme ich diese Impfmöglichkeit nicht in Anspruch.

Datum Unterschrift

Prof. Dr. med. Günter
Flatten (55), Facharzt für
innere Medizin, bislang
(seit 1985) Geschäftsfüh-
rer des Zentralinstituts
für die kassenärztliche
Versorgung in der Bun-
desrepublik Deutschland
(ZI), Honorarprofessor
an der Medizinischen  Fa-
kultät der Universität zu
Köln, erhielt in Anerken-
nung seines Wirkens als
Arzt und Wissenschaftler
das Verdienstkreuz erster
Klasse des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik
Deutschland. Flatten, der

1972 die Facharztaner-
kennung als Internist er-
hielt, war von 1970 bis
1972 als Oberarzt am
Krankenhaus Köln-Porz
tätig, danach als Internist
in Köln-Porz niedergelas-
sen, und arbeitet seit 1.
August 1977 als ärztlicher
Geschäftsführer und De-
zernent für Vertragswe-
sen der KBV in Köln. HC

Dr. med. Dietrich
Rohde (Mülheim) wurde
kürzlich zum vierten Mal
als Vorsitzender des Be-
rufsverbandes der Pneu-
mologen bestätigt. RhÄ

IPPNW-KONGREß

„Medizin
und Gewissen“

Anläßlich des 50. Jah-
restages des Nürnberger
Ärzteprozesses veranstal-
tet die deutsche Sektion
der Internationalen Ärzte
zur Verhütung des Atom-
krieges (IPPNW) vom 25.
bis 27. Oktober in Nürn-
bert einen Kongreß mit
renommierten Experten
aus dem In- und Ausland.

Informationen:
IPPNW-Geschäftsstelle,

Körtestr. 10, 10967 Berlin,
Tel. 030/6930244,

Fax 030/6938166 RhÄ


